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Unter diesem Aspekt wäre wenigstens 
durch die innerkirchliche Betroffenheit 
Teilhabe am Zeitgeschehen erfolgt. Und 
da es sich bei Barths Hintergrund um 
die Christengemeinde innerhalb der 
Bürgergemeinde handelte, hätte das 
Eintreten für evangelische Pfarrer mit 
jüdischen Vorfahren Signalwirkung für 
die Gesellschaft haben müssen. 

Vergewisserung durch die 
kirchliche Gemeinschaft? 

Die für mich spannende Frage heißt: 
wie stark wäre die evangelische Kir-
che deutschlandweit wirklich gewesen, 
wenn sie sich 1934 auf den aktiven 
Kampf gegen den Antichristen einge-
lassen hätte? Das ist auch heute die 
Frage: Welche faktische Kraft hat un-
sere Kirche aufgrund ihrer Mitglieder. 
Natürlich geht es hier nicht um Zahlen, 
sondern um die Bereitschaft, sich ge-

sellschaftlich mit kirchlicher Motivation 
einzusetzen. Und das ist nicht zu lö-
sen von der Frage: Welches Bekenntnis 
vereint die Mitglieder unserer Kirche? 
Eines ist klar und das weiß jeder Ge-
meindepfarrer, der bei Kasualien und im 
Religionsunterricht aufmerksam zuhört: 
Das Bekenntnis zu Jesus Christus ver-
eint nur einen Teil, allein schon in kog-
nitiver Hinsicht.
Mich ermutigt die Beschäftigung mit 
der Barmer Theologischen Erklärung, 
Jesus als das eine Wort Gottes wieder 
mehr in den Blick zu bekommen, und 
zwar sowohl den synoptisch bezeug-
ten wie den johannäisch interpretier-
ten. Der Vergewisserung durch Barmen 
brauche ich umso mehr, als mir eine 
entsprechende    Vergewisserung durch 
die religiöse Wirklichkeit meiner Lan-
deskirche oft fehlt. 

Dr. Volker Schoßwald, 
Pfarrer in Schwabach

Darf man als Pfarrer eigentlich einem 
»Kirchenausgetretenen« das Abend-
mahl darreichen? Ich habe dies am 2. 
März getan. Um mich von dem Ver-
dacht einer Amtspflichtverletzung zu 
entlasten, habe ich am 8. April beim 
Landeskirchenrat die Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens nach § 24 Abs. 3 
Disziplinargesetz der EKD gegen mich 
beantragt. Im Folgenden schildere ich 
den Sachverhalt und gebe eine Begrün-
dung für mein Handeln:
Ein aktives Gemeindeglied ist im Janu-
ar dieses Jahres standesamtlich aus der 
Kirche ausgetreten (ohne dass ich selbst 
irgendeine Kirchensteuerproblematik 
innerhalb unserer Gemeinde themati-
siert hatte) und unmittelbar danach 
auf mich zugekommen. Sie teilte mir 
mit, dass dieser Aus tritt nicht unserer 
Kirchengemeinde gelte. Der Austritt 
beziehe sich allein auf die Landeskirche 
und die landeskirchliche Steuerpflicht. 
Sie werde zukünftig auf freiwilliger 
Basis einen entspre chenden Geldbetrag 
(durch ihren Steuerberater berechnet) 
regelmäßig unserer Kirchengemeinde 
direkt zukommen lassen.
Nach den Leitlinien kirchlichen Lebens 
der VELKD (LkL) hat der standesamtliche 
Kirchenaustritt generell den Ausschluss 
vom Abendmahl zur Folge (A 3 Nr. 3 Abs. 

6 bzw. C 1 Nr. 5 LkL i. V. m. § 1 LkLAn-
wG; ähnlich Art. 38 Abs. 3 Ordnung des 
kirchlichen Lebens der EKU). Ich sehe 
mich jedoch nicht im Stande, in dem 
oben geschilderten Fall die Exkommuni-
kation zu vollziehen. Demzufolge habe 
ich am Sonntag Okuli (2. März) dem be-
treffenden Gemeindeglied das Abend-
mahl dargereicht und den Kirchenvor-
stand unserer Gemeinde am 20. März 
darüber in Kenntnis gesetzt.
Ich weiß, dass ich als Pfarrer grundsätz-
lich verpflichtet bin, meinen Dienst nach 
den Ordnungen der Kirche auszuführen 
(§ 3 Abs. 2 PfDG.EKD). Meine Ordination 
bindet mich jedoch daran, das mir an-
vertraute Amt in Übereinstimmung mit 
Schrift und Bekenntnis auszuführen. 
Da die oben genannte kirchenrechtli-
che Bestimmung zur Exkommunikation 
offenkundig im Widerspruch zum Evan-
gelium Jesu Christi und zu unseren Be-
kenntnisschriften steht, sehe ich mich 
außer Stande, ihr Folge zu leisten.
Gemäß dem Wort unseres Herrn Je-
sus Christus (Mt 18,15-17; vgl. 1Kor 
5,1-5) kann die Exkom munikation 
von getauften Kirchengliedern nur in 
der Gemeinde und durch die Gemein-
de ausge sprochen werden. Ihr hat ein 
geschwisterliches Gespräch mit der 
betreffenden Person vorauszu gehen. 

Somit kann ein Rechtsakt, der nach 
staatlichem Recht auf dem Standesamt 
und damit außerhalb der Kirche voll-
zogen wird, innerhalb der Kirche keine 
Exkommunikation zur Folge haben. In 
den Schmalkaldischen Artikeln (Teil III, 
Art. 9) ist zudem festgehalten, dass der 
christ liche Bann – und damit der Aus-
schluss vom Altarsakrament – nur bei 
offenkundigen, halsstar rigen Sündern 
als Besserungsmaßnahme zum Einsatz 
kommen kann. Prediger dürfen diese 
geist liche Strafe nicht mit weltlicher 
Strafe vermengen. Ich vermag nicht zu 
erkennen, dass das Gemeindeglied, das 
ihren Beitrag zum Unterhalt der Kirche 
weiterhin in freiwilliger Weise leisten 
will und sich selbst explizit nicht von 
der Kirchengemeinschaft losgesagt hat, 
als hals starrige Sünderin zu gelten hat.
Durch den standesamtlichen Kirchen-
austritt hat das betreffende Gemeinde-
glied sich offensicht lich der Verpflich-
tung entzogen, »den Dienst der Kirche 
durch Leistung der gesetzlich geordne-
ten kirchlichen Abgaben mitzutragen 
und staatlichen wie kirchlichen Stellen 
die in diesem Zusammenhang erforder-
lichen Angaben zu machen.« (C 1 Nr. 3 
Abs. 3 LkL). Für einen solchen Schritt 
kann jedoch das Gemeindeglied geltend 
machen, dass eine durch die Kirche 
selbst erhobene Zwangsabgabe (kirch-
liche Kirchensteuer im Unterschied zu 
einer staatlichen Kirchen- oder Kul-
tussteuer) im Widerspruch zum Evan-
gelium Jesu Christi bzw. zu unseren 
Bekenntnisschriften steht.
Dem Evangelium nach Matthäus zufol-
ge hat Jesus Christus die Kinder Gottes 
von der Zahlung einer Zwangsabgabe 
im Neuen Bund freigesprochen (17,25f). 
Die Zahlung der Tempelsteuer gilt dem 
Opferdienst im Alten Bund und damit 
nicht für Christen. Zudem lässt Jesus 
die Steuer schuld nicht aus dem eigenen 
Vermögen bzw. Einkommen, sondern 
mittels maritimer Fremd finanzierung 
begleichen. Im Neuen Bund, der durch 
die Selbsthingabe unseres Herrn Jesus 
Christus gestiftet ist, darf es für die 
Kinder Gottes keine Zwangsverhältnisse 
geben. Die kirch liche Kirchensteuer, die 
per Definition eine Zwangsabgabe ist 
(LThK3 VI, 63; EStL3 I, 1695; EStL NA, 
1224), steht nicht im Einklang mit dem 
Reich Gottes, macht sie doch Christen 
zu tribut pflichtigen Subjekten. Mag 
man im Hinblick auf die jüdische Tem-
pelsteuer von einer göttlichen Weisung 
zum finanziellen Unterhalt des Tempel-
dienstes sprechen, so ist für Christen 
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diese Weisung definitiv aufgehoben. 
Der stellvertretenden Lebenshingabe 
des Gottessohnes ist menschlicherseits 
nichts hinzuzufügen. Sowohl der Tempel 
als gottbestimmter Vermittlungsort wie 
auch das menschenmögliche Opfer als 
Vermittlungsgabe haben sich in Chris-
tus ein für alle Mal erübrigt (vgl. Hebr 
9,1-10,18). Wo Heil nicht in eigenen 
Werken oder Leistungen, sondern allein 
im Glauben an das Pascha-Mysterium 
Christi zugesagt ist, gilt für die Kinder 
Gottes die Freiheit des eigenen, unei-
gennützigen Gebens. Mit Paulus ge-
sprochen: »Zur Freiheit hat uns Christus 
befreit! So steht nun fest und lasst euch 
nicht wieder das Joch der Knechtschaft 
auflegen!« (Gal 5,1)
Das Evangelium wird unentgeltlich 
verkündet und sakramental präsentiert 
(vgl. Mt 10,8-10). Bei den Menschen, die 
ihm vertrauen und sich als Kirche Christi 
sammeln, bringt es Frucht, die zur Gabe 
wird (vgl. Kol 1,6). Wo Menschen in die 
Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott 
hinein genommen sind, werden sie als 
Kinder Gottes zur eigenen Hingabe und 
zum ganzheitlichen Opfer befähigt (vgl. 
Röm 12,1-2; 2Kor 8,5). Das freiwillige 
finanzielle Opfer folgt also dem Emp-
fang des Evangeliums: »Jeder aber gebe, 
wie er es sich im Herzen vorgenommen 
hat, ohne Bedauern und ohne Zwang; 
denn einen fröhlichen Geber hat Gott 
lieb.« (2Kor 9,7) Aus diesem Grund ist 
der genuine Ort der christlichen Gabe 
der Gottesdienst, und insbesondere die 
eucharis tische Feier des Passah-Myste-
riums Christi. Nur diejenigen, die selbst 
das »Brot des Lebens« (Joh 6,35) emp-
fangen haben, sollen und können geben, 
sowohl für den Dienst des Evangeliums 
als auch für den Dienst an Bedürftigen.
Wenn sich nun unsere Landeskirche für 
eine aliturgische Vorfinanzierung staat-
licher Vollzugs gewalt bedient, steht 
dies nicht im Einklang mit dem eigenen 
Bekenntnis. Artikel 28 des Augs burger 
Bekenntnisses widerspricht einer Ver-
mengung von geistlicher und weltlicher 
Gewalt. Innerhalb der Kirche darf kein 
Zwang, sondern nur eine »Wortgewalt« 
zum Einsatz kommen (sine vi humana, 
sed verbo). Außerdem dürfen Kirchen-
leitungen »nicht Macht haben, etwas 
wider das Evangelium zu setzen und 
aufzurichten«.
Weiterhin wird mit der kirchenrechtlich 
angeordneten Exkommunikation von 
»kirchenausgetre tenen« Gemeindeglie-
dern ein Junktim zwischen einer gesetz-
lichen Zwangsabgabe und dem Empfang 
des Altarsakraments geschaffen. Eine 

gesetzliche Kirchensteuerpflicht wird 
für Kirchenglieder zur notwendigen 
Vorbedingung für den Empfang des Al-
tarsakraments: Ich muss also zunächst 
das Werk des Gesetzes erbringen (die 
Kirchensteuer), um sakramentale Heils-
gemeinschaft in Jesus Christus zu erlan-
gen. Mit solch einem Junktim werden 
innerhalb unserer Kirche Gesetz und 
Evangelium vermengt und die Lehre von 
der Rechtfertigung des Sünders allein 
durch Glauben an das Evangelium Jesu 
Christi in Frage gestellt. Gemäß den 
Artikeln 15 und 28 des Augsburger Be-
kenntnisses können Kirchenordnungen, 
die einen menschenmöglichen Gnaden-
verdienst durch Gesetzesobservanz sta-
tuieren, in der Kirche Jesu Christi keine 
Geltung finden.
Entzieht sich also ein Gemeindeglied 
einer kirchlichen Kirchensteuerpflicht, 
kann es sich zu Recht auf Schrift und 
Bekenntnis berufen. Unserer Kirche 
steht es damit nicht zu, Gemeindeglie-
der, die nach staatlichen Recht aus einer 
Körperschaft des öffentliches Rechts 
austreten und sich dennoch zur Kirche 
Jesu Christi halten, mit einer vermeint-
lichen Kirchenstrafe »Ausschluss vom 
Abendmahl« zu belegen. Als ordentlich 
berufener Diener des Evangeliums ist es 
mir nicht möglich, in dem genannten 
Fall den Ausschluss des betreffenden 
Gemeindegliedes von der leiblichen 
Gemeinschaft mit Christus auszuspre-
chen. Durch mein Ordinationsgelübde 
bin ich daran gebunden, entsprechen-
den kirchenrechtlichen Bestimmungen 
zuwiderzuhandeln.
Im Übrigen weise ich darauf hin, dass 
sowohl innerhalb der EKD als auch in 
der Öffentlichkeit Rechtsauffassun-
gen gängig sind, die meiner eigenen 
Überzeugung entsprechen. So hat der 
Pressesprecher der EKD, Oberkirchen-
rat Reinhard Mawick, am 27. Sep-
tember 2012 in einem Interview mit 
süddeutsche.de erklärt: »Die Teilnahme 
am Abendmahl ist bei uns nicht an die 
Mitgliedschaft geknüpft, sondern an die 
Taufe, und die bleibt immer erhalten. Da 
können Sie austreten wie Sie wollen, wir 
laden Sie trotzdem immer wieder ein.« 
Und im Focus-Artikel »Tebartz-Effekt? 
Deutsche fliehen aus der Kirche« vom 
7. November 2013 heißt es abschlie-
ßend: »Auch Protestanten verlieren mit 
einem Austritt das Recht auf kirchliche 
Amtshandlungen wie Taufe [sic!] oder 
Hochzeit. Ein kirchliches Begräbnis 
steht aber im Ermessen des zuständigen 
evangelischen Pfarrers. Vom Abendmahl 
sind sie nicht ausgeschlossen – generell 

sind dazu alle Getauften eingeladen.«
Schließlich mache ich darauf aufmerk-
sam, dass das von unserer Landessyn-
ode am 6. Dezember 2004 verabschie-
dete Kirchengesetz zur Anwendung der 
Leitlinien kirchlichen Lebens der VELKD 
(LkLAnwG) noch weitreichendere Aus-
schlussbestimmungen enthält. § 1 die-
ses Gesetzes sieht nämlich vor, dass 
Gemeindeglieder mit dem Kirchenaus-
tritt »die kirchlichen Rechte im Sinne 
von C 1 Nr. 3 der Leitlinien kirchlichen 
Lebens« verlieren. Wenn Personen, die 
nach staatlichem Recht ausgetreten 
sind, laut Kirchengesetz nicht länger 
»am kirchlichen Leben« teilnehmen 
bzw. »den Dienst der Verkündigung, 
Spendung der Sakramente, Amtshand-
lung, Seelsorge oder Diakonie« (C 1 Nr. 
3 Abs. 1 LkL) in Anspruch nehmen kön-
nen, müsste ich als Pfarrer in meiner 
Gemeinde »Ausgetretene« nicht nur 
vom Empfang des Abendmahls, sondern 
auch von der Teilnahme an einem kirch-
lichen Gottesdienst oder aber von einer 
Evangelisationsveranstaltung fernhal-
ten. Zudem dürften »Ausgetretene« 
in unserer Gemeinde weder pastorale 
Seelsorge erfahren noch diakonische 
Unterstützung erhalten. Wie solche 
Rechtsfolgen mit dem Evange lium Jesu 
Christi zu vereinbaren sind, vermag ich 
nicht zu erkennen.

Jochen Teuffel, 
Pfarrer in Vöhringen/Iller
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Gerhard Büttner, Veit-Jakobus Dieterich
Entwicklungspsychologie in der Religi-
onspädagogik, Göttingen 2013, 224 S., 
18.99 €
Das 20. Jahrhundert war in der Entwick-
lungspsychologie die Zeit der großen 
Stufentheorien. Angefangen bei Jean 
Piaget und Lawrence Kohlberg, den 
Begründern der kognitiven und morali-
schen Entwicklung bis hin zu den Stufen 
des religiösen Urteils von Fritz Oser und 
der Glaubensentwicklung von James W. 
Fowler. Irgendwann im Studium oder 
später sind sie uns allen, die wir mit 


